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ANNEX 

 

ANHANG 

des 

Vorschlags für einen BESCHLUSS DES RATES 

zur Festlegung des Standpunkts, der im Namen der EU im mit dem 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und den SADC-WPA-Staaten andererseits eingesetzten 
Gemeinsamen Rat im Hinblick auf die Anpassung bestimmter Referenzmengen in 

Anhang IV des WPA zu vertreten ist 
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DE 1  DE 

ENTWURF 

BESCHLUSS Nr. 2/2020 

DES DURCH DAS WIRTSCHAFTSPARTNERSCHAFTSABKOMMEN ZWISCHEN 
DER EUROPÄISCHEN UNION UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS 

UND DEN SADC-WPA-STAATEN ANDERERSEITS EINGESETZTEN 
GEMEINSAMEN RATES 

über die Festlegung von Auslöseschwellen für Erzeugnisse, die für Schutzmaßnahmen 
infrage kommen und die im Einklang mit Fußnote 1 des Anhangs IV des Abkommens 

mit einem Sternchen gekennzeichnet sind 

DER GEMISCHTE RAT — 

gestützt auf das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Union und 

ihren Mitgliedstaaten einerseits und den SADC-WPA-Staaten andererseits (im Folgenden 

„Abkommen“), insbesondere auf die Artikel 35 und 102, und auf den Beschluss Nr. 1/2019 

des Gemeinsamen Rates (Geschäftsordnung des Gemeinsamen Rates) — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gemäß Fußnote 1 des Anhangs IV des Abkommens werden die Referenzmengen für die mit 

einem Sternchen gekennzeichneten Erzeugnisse für die Zwecke des Artikels 35 des 

Abkommens im Einklang mit dem Anhang dieses Beschlusses angepasst. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.  

Für den Gemischten Rat 

Vertreterin der SADC-WPA-Staaten Vertreter der EU 

PEGGY O. SERAME VALDIS DOMBROVSKIS 

Datum: Datum: 
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